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Die erneute Aktualisierung der Verbotsliste zum 01. Januar 2010 durch die 
World Anti-Doping Agency (WADA) bringt für die ärztliche Behandlung von 
Leistungssportlern erneut eine Reihe zu beachtender Änderungen.
Wesentliche Änderungen finden sich in der Gruppe S2. Peptidhormone, 
Wachstumsfaktoren und verwandte Substanzen. Darin wird festgelegt, dass 
Platelet Rich Plasma nur bei intramuskulärer Gabe verboten ist. Andere 
Applikationswege bedürfen einer Erklärung zum Gebrauch. In der Gruppe S3. 
Beta-2-Agonisten ist zukünftig für die Substanzen Salbutamol und Salmeterol bei 
inhalativer Gabe ebenfalls nur noch eine Erklärung zum Gebrauch notwendig. Für 
die übrigen Beta-2-Agonisten ist es bei der bisherigen Regelung geblieben. In die 
Gruppe S6. Stimulantien wurde Pseudoephedrin als verbotene Substanz wieder 
aufgenommen. 
Klarstellend wurde in der Gruppe M1. Erhöhung des Sauerstofftransfers ein 
Halbsatz eingefügt, dass die Supplementierung von Sauerstoff (Hyperoxie) nicht 
verboten ist. Darüber hinaus wurde unter M2. Chemische und Physikalische 
Manipulationen festgeschrieben, dass intravenöse Infusionen mit Ausnahme 
derer, die im Rahmen einer Krankenhausbehandlung oder bei ärztlich klinischen 
Untersuchungen verabreicht wurden, verboten sind.
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The on 1st January actualised edition of the Prohibited List of the World Anti-
Doping Agency (WADA) for the medical treatment of elite athletes contains some 
notable alterations which require to be respected in the medical treatment of 
professional athletes. 
Remarkable changes were done in the group S2. Peptide Hormones, Growth 
Factors and Related Substances. Platelet Rich Plasma will furthermore only be 
prohibited when administered by intramuscular route. Other application routes 
require a Declaration of Use. In group S 3 the use of Beta-2-Agonists Salbutamol 
and Salmeterol by inhalative route not further requires a TUE (Therapeutic Use 
Exemption) but only a Declaration of Use. All other Beta – 2 – agonists need 
to be declared by TUE. In the group S6. Stimulants Pseudoephedrine will be 
reintroduced to the 2010 prohibited list.
The 2010 List also clarifies that supplemental oxygen (hyperoxia) is not prohibited. 
Additionally, in the group M2. Chemical and Physical Manipulation intravenous 
infusions are prohibited except for those legitimately received in the course of 
hospital admissions or clinical investigations
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Am 19. September 2009 hat das Exekutiv-Kommittee der World-An-
ti-Doping Agency (WADA) die ab dem 01.01.2010 gültige Verbots-
liste 2010 verabschiedet. Für die Therapie von Leistungssportlern, 
die den Anti-Doping Richtlinien der WADA unterliegen, ergeben 
sich erneut eine Reihe wesentlicher Änderungen, die von Ärzten zu 
berücksichtigen sind (3).

Strukturell wurde die bestehende Gliederung der Verbotslis-
te in jederzeit verbotene Substanzen und Methoden, Substanzen 
und Methoden, die nur in Wettkämpfen verboten sind sowie nur 
in bestimmten Sportarten verbotene Substanzen beibehalten. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Mehrheit der Gruppen und 
Untergruppen verbotener Substanzen sog. offene Listen darstellen. 
Dies bedeutet, dass nicht nur die namentlich genannten Substan-
zen verboten sind, sondern auch Substanzen mit ähnlicher chemi-
scher Struktur oder biologischen Wirkungen.

Das Verfahren der Medizinischen Ausnahmegenehmigungen 
wurde strukturell zum 01. Januar 2009 grundlegend geändert. Hier 
ergeben sich für das kommende Jahr aber Änderungen für einzelne 

Substanzen, für die nun keine Medizinischen Ausnahmegenehmi-
gung mehr notwendig ist, sondern bei bestimmten Applikations-
formen nur noch eine Erklärung zum Gebrauch (1).

Inhaltlich wurden in verschiedenen Gruppen einzelne Subs-
tanzen hinzugefügt, andererseits aber auch gestrichen. Darüber 
hinaus finden sich eine Reihe sprachlicher Klarstellungen. Im Fol-
genden sollen die wesentlichen Änderungen, die sich aus der Neu-
fassung der Verbotsliste 2010 ergeben (2), sowie das Verfahren der 
Medizinischen Ausnahmegenehmigung und Erklärung zum Ge-
brauch dargestellt werden.

S1. ANABOLE WIRKSTOFFE

Im Gegensatz zu früher sind für die Fälle, in denen das Verhältnis 
zwischen Testosteron und Epitestosterom (T/E-Quotient) größer 
als 4:1 ist und die Stabilisotopen-Massenspektrometrie (IRMS) 
oder eine andere reliable Analysemethode keinen Hinweis auf eine 
exogene Gabe einer verbotenen Substanz ergibt, keine weiteren 
Untersuchungen mehr notwendig.
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S2. PEPTIDHORMONE,  
WACHSTUMSFAKTOREN UND VERWANDTE SUBSTANZEN

Die bisherige Gruppe S2. „Hormone und verwandten Substanzen“ 
wurde in „Hormone, Wachstumsfaktoren und verwandte Substan-
zen“ umbenannt. Es werden zudem weitere Wachstumsfaktoren, 
wie beispielsweise der Vascular-Endothelial-Growth-Factor (VEGF) 
und die Platelet-derived Preparations namentlich aufgeführt. Hin-
sichtlich letzterer Untergruppe, zu denen auch Platelet Rich Plasma 
gehört gilt dies nur für die intramuskuläre Verabreichung. Andere 
Applikationswege sind zulässig, wenn die Verabreichung unter Ver-
wendung des Formulars „Erklärung zum Gebrauch“ der zuständi-
gen Anti-Doping Organisation mitgeteilt wird.

S3. BETA-2-AGONISTEN

Die Beta-2-Agonisten Salbutamol und Salmeterol dürfen bei inha-
lativer Applikation nach Mitteilung an die zuständige Anti-Doping 
Organisation unter Verwendung des Formulars „Erklärung zum 
Gebrauch“ angewendet werden. Bisher war für die inhalative Ver-
abreichung der Beta-2-Agonisten Formoterol, Salbutamol, Salme-
terol und Terbutalin eine Medizinische Ausnahmegenehmigung 
notwendig. Für Salbutamol dürfen zudem nicht mehr als 1600µg 
innerhalb von 24 Stunden verabreicht werden. Darüber hinaus hat 
der Athlet wie bisher schon bei einem Analysebefund von mehr als 
1000ng/ml im Urin nachzuweisen, dass dieser Befund auf eine in-
halative Gabe zurückzuführen ist. 

M1. ERHÖHUNG DES SAUERSTOFFTRANSFERS

Klarstellend wurde ein Halbsatz eingefügt, dass die Sauerstoffsup-
plementierung (Hyperoxie) nicht verboten ist. 

M2. CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE MANIPULATIONEN

Intravenöse Infusionen waren bisher außer bei chirurgischen Ver-
fahren, medizinischen Notfällen oder klinischen Untersuchungen 
verboten. Dieses Verbot wurden umformuliert mit der Folge, dass 
intravenöse Infusionen mit Ausnahme derer, die im Rahmen einer 
Krankenhausbehandlung oder bei ärztlich klinischen Untersu-
chungen verabreicht wurden, verboten sind. 

S6. STIMULANTIEN

Pseudoephedrin wird wieder in die Verbotsliste aufgenommen, 
nachdem diese Substanz zum 01. Januar 2004 aus der Verbotsliste 
gestrichen wurde. Verboten sind Pseudoephedrinkonzentrationen 
von mehr als 150µg/ml im Urin. 

MEDIZINISCHE AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN

Bereits zum 01. Januar 2009 wurden Regelungen der Medizinischen 
Ausnahmegenehmigungen grundlegend geändert. Seit diesem 
Zeitpunkt gibt es nur noch ein Medizinisches Ausnahmegeneh-

migungsverfahren, welches im Wesentlichen der bisherigen Aus-
nahmegenehmigung im Standardverfahren entspricht (TUE – The-
rapeutic Use Exemption). Der nicht-systemische und inhalative 
Gebrauch von Glukokortikoiden bedarf ebenso wie die inhalative 
Applikation der Beta-2-Agonisten Salbutamol und Salmeterol nur 
einer Erklärung zum Gebrauch (1).

Die Medizinische Ausnahmegenehmigung (TUE) findet u.a. 
Anwendung bei chronischen Erkrankungen, wie der systemischen 
Gabe von Cortison zur Therapie eines Morbus Crohn oder die Ver-
abreichung von Insulin bei Diabetes Mellitus, aber auch bei der 
inhalativen Verabreichung von Beta-2-Agonisten Formoterol mit 

Jederzeit verbotene Substanzen (in und auSSerhalb von Wettkämpfen)

S1. Anabole Substanzen:

1. Anabol-androgene Steroide (AAS): exogene sowie andere Substanzen mit ähnlicher 
chemischer Struktur oder biologischen Wirkungen und endogene AAS.
2. Andere anabole Wirkstoffe: Clenbuterol, SARMs, Tibolon, Zeranol, Zipaterol sowie andere 
Substanzen mit ähnlicher chemischer Struktur oder biologischen Wirkungen.

S2. Peptidhormone, Wachstumsfaktoren und verwandte Substanzen:

Erythropoese-stimulierende Substanzen, CG und LH bei Männern, Insuline, Kortikotropine, 
Wachstumsfakto-ren. Platelet-drived Präparationen bei i.m. Gabe, andere Applikationswege 
mit Erklärung zum Gebrauch möglich.

S3. Beta 2-Agonisten:

Alle Beta-2-Agonisten mit Ausnahme der inhalativen Gabe von Salbutamol und Salmeterol, 
jedoch ist für letztere eine Erklärung zum Gebrauch notwendig.

S4. Hormon-Antagonisten und -Modulatoren:

Aromatasehemmer, Selektive Östrogenrezeptormodulatoren (SERMs), andere antiöstrogen 
wirkende Substan-zen, Myostationfunktionen verändernde Substanzen.

S5. Duretika und andere Maskierungsmittel:

Diuretika, Probenecid, Plasmaexpander. 

Jederzeit verbotene Methoden (in und auSSerhalb von Wettkämpfen)

M1. Erhöhung des Sauerstofftransfers:

Blutdoping, künstliche Erhöhung der Aufnahme, des Transport oder der Abgabe von 
Sauerstoff.

M2. Chemische und physikalische Manipulation:

Unzulässige Einflussnahme auf Dopingproben. Intravenöse Infusionen mit Ausnahme von 
Notfallsituationen, eine Klinikeinweisung notwendig machen sowie bei klinischen Untersu-
chungen.

M3. Gendoping.

In Wettkämpfen verbotene Substanzen (zusätzlich zu S 1-5 und M 1-3)

S6. Stimulanzien:

Nicht-spezifische und Spezifische Stimulantien und andere Substanzen mit ähnlicher che-
mischer Struktur oder biologischen Wirkungen. Wiederaufnahme von Pseudoephedrin. 

S7. Narkotika:

Buprenorphin, Dextromoramid, Heroin, Fentanyl und seine Derivate, Hydromorphon, Metha-
don,  Morphin, Oxycodon, Oxymorphon, Pentazocin, Pethidin.

S8. Cannabinoide:

Natürliche oder synthetische Δ9-THC sowie THC-ähnliche Cannabinoide.

S9. Glukokortikosteroide:

Systemische Gabe (oral, rektal, intramuskulär, intravenös). Ausnahme 1: Intraartikuläre, 
Periartikuläre, epidura-le, intradermale und inhaltive Gabe mit Erklärung zum Gebrauch 
möglich. Ausnahme 2: Topische Applikatio-nen. 

In bestimmten Sportarten verbotene Substanzen 

P 1. Alkohol (nur in Wettkämpfen).

P 2. Beta-Blocker (je nach Sportart jederzeit oder nur in Wettkämpfen verboten) 
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Ausnahme von Salbutamol- und Salmeterolanwendung. Das An-
tragsformular ist über die Internetseite der NADA unter http://
www.nada-bonn.de als pdf-file kostenfrei downloadbar. Das For-
mular gibt die notwendigen Dokumentationsschritte vor.

Die Zuständigkeit für die Begutachtung des TUE-Antrags rich-
tet sich nach der Testpoolzugehörigkeit des Sportlers. Zu beachten 
ist, dass es eine Vielzahl von Ausnahmeregelungen gibt, beispiels-
weise für Athleten, die jünger als 12 Jahre alt sind und keinem Test-
pool angehören sowie Athleten über 50 Jahren, die keinem Testpool 
angehören. In diesen Fällen ist bei nationalen Wettkampfveranstal-
tungen eine Bescheinigung des behandelnden Arztes ausreichend. 
Im Zweifel empfiehlt es sich, beim zuständigen nationalen Spitzen-
fachverband bzw. bei der NADA nachzufragen.

Die Erklärung zum Gebrauch findet Anwendung bei der nicht-
systemischen oder inhalativen Gabe von Glukokortikosteroiden so-
wie der inhalativen Applikation der Beta-2-Agonisten Salbutamol 
und Salmeterol. Für die Erklärung zum Gebrauch stellt die NADA 
ebenfalls ein entsprechendes Formular zur Verfügung, welches von 
der Internetseite der NADA (http://www.nada-bonn.de) als pdf-file 
kostenfrei heruntergeladen werden kann. Das Formular gibt wie-
derum die notwendigen Dokumentationsschritte vor.  Der Athlet 
ist verpflichtet, den Gebrauch der Substanz bei Dopingkontrollen 
auf dem Kontrollformular zu vermerken. In Abhängigkeit von der 
Testpoolzugehörigkeit ist die Erklärung zum Gebrauch darüber 
hinaus an den internationalen Fachverband, den nationalen Spit-
zenfachverband bzw. die NADA zu senden. 

Die topische Anwendung  am äußeren After, an Augen, Nase 
und Ohren, an Zahnfleisch und Mundhöhle sowie an der Haut be-
dürfen wie bereits bisher weder einer Medizinischen Ausnahmege-
nehmigung, noch einer Erklärung zum Gebrauch und müssen le-
diglich bei Dopingkontrollen auf dem Kontrollformular angegeben 
werden.  
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